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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 
Postfach 195 

Präsidiun des 
Nationalrates 

r ßetrimG ESETZ E NTW'C IF-
Z', ,. t>Z..:1. .. _~ __ -G1!/'9_ 

Dr. Karl Rermer-Ring 
1014 Wien 

Datum: 1. JUNI1987 

C/G 
LVerleilt.~======~==~~~ 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter 
RGp 444/86/Kp/Fe 

B~twurf eines Bundesgestzes, mit dem Sorm
und Feinertags-Betriebszeitengesetz geändert 
wird 

(0222) 65 05 Datum 
4294 DW 22.05.87 

Dem Ersuchen des Bundesministeriuns für wirtschaftliche Angelegenheiten ent

sprechend übermittelt die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 25 Kopien 

ihrer zu dem oben genannten Gesetzentwurf erstatteten Stellungnahme mit der 

Bitte un gefällige Kermtnisnahme. 

Anlage (25-fach) 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirlscheftskemmer A·1045 Wien 
Postfech 

195 

Bundesm1nisteriun fUr wirt
schaftliche Angelegenheiten 
Sektion III (2-fach) 

Stubenring 12 
1010 Wien 

Ihre Zehl/Nechricht vom 
33.505/6-III/1/87 
21.4.1987 

Unsere Zehl/Sechbeerbeiter 
RGp 444/86/Kp/Fe 

Bemtbrurf' eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Sann- und Feiertags-Betriebszeitengesetz 
geändert wird 

(0222) 65 05 Detum 
4294 DW 22.05.87 

Die Blmdeswirtschaftskarrrner dankt dem do Bundesministeriun, daß es das Pro

blem vollautcma.tisch arbe i tender Betriebe so rasch aufgegriffen und zun Ge

genstand eines Novellierungsentwurf'es gemacht hat. Es liegt auf der Hand, 

daß im Begutachtlmgsverf'ahren keine Einwendungen vorgebracht wurden. Aller

dings wurde vereinzelt darauf' hingewiesen, daß vollautanatisch arbeitende 

Maschinen nicht rrur rechnergesteuert sein körnlen. Un zu vermeiden, daß von 

der beabsichtigten Regelung mechanisch gesteuerte und abschal tende Maschinen 

nicht erf'aßt würden, wird vorgeschlagen, in der beabsichtigten Fornulierung 

von "Tätigkeiten mittels rechnergesteuerter oder sonst vollautanatisch ar

beitender Maschinen •••• " zu sprechen. 

Dami t wäre sichergestell t, daß ungeachtet der im Einzelfall angewandten 

Technologie jede Art eines vollautomatischen Betriebsablauf'es von der Neure

gelung erf'aßt würde. Es wird daher gebeten, den Entwurf' in diesem Sinne zu 

ergänzen. 
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